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Checkliste Hilfsformular Nr. 2 – gültig ab 1.2.2009
« Identifizierung »

Art. 3 GwG und Ziff. 3.1. des SRO-Reglements

Vertragspartei ist eine natürliche Person

(
Vertragspartei ist eine natürliche Person und erscheint persönlich



Pflicht: Einsichtnahme in ein Identifizierungsdokument gemäss Reglement Ziff. 3.1.3. und Erstellung einer Fotokopie. 

(
Aufnahme der Geschäftsbeziehung auf dem Korrespondenzweg



Pflicht: Einsichtnahme in ein Identifizierungsdokument (Original oder in echtheitsbestätigter Kopie) und Erstellung einer Fotokopie des Originals oder Aufbewahrung der echtheitsbestätigten Kopie, sowie zusätzliche Überprüfung der Wohnsitzadresse durch Postzustellung oder auf andere gleichwertige Weise (Ziff. 3.1.3.)

Vertragspartei ist juristische Person oder Personengesellschaft

(
juristische Person oder Personengesellschaft, die im Handelsregister eingetragen ist


Pflicht: Auszug aus dem Handelsregister (Original vom Handelsregister) oder Auszug aus einer durch die Handelsregisterbehörde geführten Datenbank (www.zefix.admin.ch), sofern der Auszug vom Finanzintermediär selbst beschafft wird, oder Auszug (Original) aus vertrauenswürdigen, privat verwalteten Verzeichnissen. (Ziff. 3.1.4.)

(
juristische Person und Personengesellschaft, die nicht im Handelsregister eingetragen sind


Pflicht: Identifikation anhand der Statuten, der Gründungsakte oder des Gründungsvertrags, einer Bestätigung der Revisionsstelle, einer behördlichen Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit oder eines gleichwertigen Dokuments oder anhand eines schriftlichen Auszugs aus vertrauenswürdigen, privat verwalteten Verzeichnissen und Datenbanken (Ziff. 3.1.4., Abs. 2.) 

Die Dokumente zur Feststellung der Identität einer juristischen Person müssen den aktuellen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen und dürfen nicht älter als 12 Monate sein (Ziffer 3.1.4., Abs. 3). Das Organ oder die bevollmächtigte Person, mit welchem der FI in Geschäftsbeziehung tritt, muss als natürliche Person identifiziert werden und der FI muss die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen (Art. 3, Abs. 1 GwG, gültig seit 1.2.2009). Empfehlung: Kopie der Vollmacht erstellen.
Inhalt der Identifikation

Der Finanzintermediär muss bei Aufnahme der Geschäftsbeziehungen von seiner Vertragspartei die folgenden Informationen zur Identität verlangen (Ziff. 3.1.2.):

bei natürlichen Personen od. Inhabern von Einzelunternehmen:
(
Name/Vorname 

(
Geburtsdatum

(
Wohnsitzadresse
(
Staatsangehörigkeit

bei juristischen Personen und Personengesellschaften:           
(
Name der Firma

(
Domiziladresse 

Identifikation bei Kassageschäften

Pflicht zur Identifikation des Vertragspartners bei Kassageschäften

(
wenn der Betrag grösser ist als Fr. 25'000.— 

(
wenn mehrere Geschäfte, die miteinander verbunden erscheinen, einen Betrag von Fr. 25'000.— überschreiten 

(
Für Geldwechselgeschäfte gilt die Identifikationspflicht ab Fr. 5'000.— 

(
bei Vorliegen von Verdachtsmomenten, auch wenn der Betrag kleiner ist als Fr. 25'000.— resp. kleiner als Fr. 5'000.— bei Geldwechselgeschäften

(
bei Transfer von Vermögenswerten (Money-Transfer) im Sinne von Ziff. 3.1.5. Abs. 4 ist die auftraggebende Partei in jedem Fall zu identifizieren.  

Definition von „Geld- und Wertübertragung“ (Money-Transfer): siehe Ziffer. 3.1.5., Abs. 4 SRO-Reglement.

Erneute Identifizierung

Entstehen im Laufe der Geschäftsbeziehungen Zweifel über die Identität der Vertragspartei oder über die wirtschaftliche Berechtigung, so muss die Identifizierung oder die Feststellung nach Art. 3 und 4 GwG wiederholt werden.
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